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ANGABEN ZUR PERSON                                                                                                                                                                            

Das HinSchG sieht grundsätzlich keine anonymen Meldungen vor. Es handelt sich hier allerdings nicht um Pflichtfelder, 
daher sind anonyme Meldungen möglich. Bitte geben Sie für Rückfragen und die gesetzlich vorgesehenen Rückmeldungen 
vorzugsweise Ihre privaten Kontaktdaten an.

Name, Vorname

Eigene Adresse E-Mail-Adresse oder Telefonnumer

MELDEFORMULAR HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ

ERSTMELDUNG ODER FOLGEMELDUNG                                                                                                                                                                             

Ist es, zum geschilderten Vorfall, die erste Meldung auf diesem Melde-System oder eine Folgemeldung? 
Sollte es eine Folgemeldung sein, so weisen Sie in der Sachverhaltsdarstellung auf die vorherige(n) Meldung(en) hin.

Erstmeldung

Anonyme Meldung

Folgemeldung

DATUM DER MELDUNG
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Was ist passiert? (Kurze Schilderung)

Welche Personen sind beteiligt oder betroffen?

Wie haben Sie von dem Vorfall erfahren?

Haben Sie bereits etwas unternommen oder Kontakt mit internen oder externen Stellen oder Institutionen aufgenommen?

Ort und Zeitpunkt des Ereignisses

ANGABEN ZUM EREIGNIS 
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Ja (bitte teilen Sie uns kurz mit, um welche Beweise es sich handelt)

Ja

Nein

Nein

Haben Sie Belege, Unterlagen oder sonstige Beweise, die den Inhalt Ihrer Meldung belegen können? Falls ja, dann fügen Sie diese bitte an.

Möchten Sie ein persönliches Gespräch mit uns führen? Wenn Sie mit Ja antworten, benötigen wir Ihre korrekten Kontaktdaten.

Ja

Ich versichere die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG                                                                                                                                                                             

Ja, ich willige in die elektronische Speicherung und Verarbeitung meiner in diesem Formular 
übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Meldung nach dem Hinweisgeberschutzgesetz. 
Meine Einwilligung kann ich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen.

Gibt es Personen, die den Vorfall bestätigen können? Wenn ja, teilen Sie uns bitte die Kontaktdaten mit.

Einen Ausdruck des Meldeformulars bitte an die folgende Anschrift senden: 

Vertrauliche Angelegenheit
Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford gGmbH
Interne Meldestelle
Mühlenstra�e 27
32130 Enger
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZUM HinSchG

HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG                                                                                                     

für Hinweisgeber bei Nutzung des Hinweisgebersystems (Informationen nach §§ 17, 18 DSG-EKD)

Mit diesen Hinweisen werden Hinweisgeber über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Hinweisgebersystems, 
die Zwecke, Speicherfristen und den Betroffenen zustehenden Rechte in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung informiert. 
Sollte es eine Folgemeldung sein, so weisen Sie in der Sachverhaltsdarstellung auf die vorherige(n) Meldung(en) hin.

WER IST FÜR DATENVERARBEITUNG VERANTWORTLICH UND WER IST DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER? 

Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford gGmbH (Zentrale Verwaltung)
Mühlenstra�e 27
32130 Enger 
Telefon 05224 93753-0
info@diakoniestationen-herford.de
www.diakoniestationen-herford.de

DIE DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN DES VERANTWORTLICHEN SIND: 

Frau
Martina Mertes
Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford gGmbH
Zentrale Verwaltung
Mühlenstra�e 27
32130 Enger
Telefon: 05224 93753-14
Mail: m.mertes@diakoniestationen-herford.de

VERTRETEND: 

Herr 
Armin Wessel
Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford gGmbH
Zentrale Verwaltung
Mühlenstra�e 27
32130 Enger
Telefon: 05224 93753-16
Mail: a.wessel@diakoniestationen-herford.de

ergänzend zur allgemeinen Datenschutzerklärung 
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ZWECKE DER DATENVERARBEITUNG 

Das Hinweisgebersystem dient der sicheren und vertraulichen Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Hinweisen auf 
Verstö�e gegen rechtliche sowie gesetzliche Normen. Es soll damit die Aufdeckung und Aufklärung solcher Verstö�e fördern. 
Schäden gegenüber der Organisation und/ oder Mitarbeitenden sollen dadurch vermieden oder gemindert werden.  Im Idealfall 
übermittelt ein Hinweisgegeben seine persönlichen Kontaktdaten, damit gemeldete Sachverhalte konkret bearbeitet werden können.
Der Hinweisgeber kann aber entscheiden, ob er anonym bleiben möchte. In jedem Fall erhält die hinweisgebende Person nach 
drei Monaten eine Rückmeldung zu seinem Hinweis. 

RECHTSGRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG  

Die Datenverarbeitung im Hinweisgebersystem erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 DSG-EKD i. V. m. § 10 HinSchG), die für die verantwortliche Stelle im Rahmen des Betriebs eines  
Hinweisgebersystems gelten: 
 •  Betrieb der Meldekanäle gem. § 16 HinSchG (Einrichtung, Gestaltung, verantwortlicher Personenkreis etc.) 
 •  Verfahren bei internen Meldungen gem. § 17 HinSchG (Prüfung der Meldung, Kontaktpflege mit Ihnen als  

Hinweisgeber, Erbitten weiterer Informationen) 
 •  Folgema�nahmen gem. § 18 (etwa interne Untersuchungen, Abschluss des Verfahrens, Weitergabe an eine  

zuständige Behörde für weitere Untersuchungen) 

Die Informationen, die der Hinweisgeber über den Meldekanal übermittelt, enthalten personenbezogene Daten. 
Diese müssen von der verantwortlichen Stelle verarbeitet werden, um den rechtlichen Verpflichtungen des HinSchG nachzukommen. 
Dies erfolgt ergänzend zur gesetzlichen Befugnis zu folgenden Zwecken (§ 10 HinSchG): 
 • Dokumentation der Meldungen gem. § 11 HinSchG 
 • Vertraulichkeitsgebot gem. § 8 HinSchG 

Eine Weiterverarbeitung oder Übermittlung der Daten ist gegebenenfalls zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
oder zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte eines Dritten erforderlich (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 DSG-EKD und 
§ 49 Abs. 2 DSG-EKD).

Soweit neben der speziellen Befugnis oder der rechtlichen Verpflichtung erforderlich, werden personenbezogene Daten zur Wahrung 
berechtigter Interessen verarbeitet (§ 6 Nr. 4 i. V. m. § 6 Nr. 8 DSG-EKD). Dies erfolgt u. a. zum Zweck der Erfüllung berufsmä�iger 
Verpflichtungen und Anforderungen. 

Für den Fall, dass der Hinweisgeber eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 13 Abs. 2 Nr. 
1 DSG-EKD) für bestimmte Zwecke erteilt, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte spezifische Verarbeitung. 
Wenn die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht, kann diese jederzeit durch eine Mitteilung gegenüber dem Verantwortlichen mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten gelöscht, wenn es keine anderweitigen 
schwerer wiegenden Interessen an einer Speicherung der Daten oder gesetzlichen Pflichten für eine weitere Speicherung und Verarbeitung 
der Daten gibt. 



6

WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN WERDEN VERARBEITET?  

Bei Nutzung des Hinweisgebersystems werden die nachfolgenden personenbezogenen Daten verarbeitet: 
 • Name sowie Kontaktdaten des Hinweisgebers, wenn dieser nicht anonym bleiben möchte; 
 • Weitere personenbezogene Daten, die sich aus der Meldung ergeben können; 
 • ggf. die Namen und sonstigen personenbezogenen Daten zu Personen, die in der Meldung 
 • oder der Folgekommunikation benannt werden. 

EMPFÄNGER DER DATEN  

Die personenbezogenen Daten werden im Falle einer Meldung nur weitergegeben, sofern dies zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher 
Pflichten unbedingt erforderlich ist oder die innerbetriebliche Organisation die Weitergabe erfordert. Das bezieht sich nur auf Personen, 
die für die Entgegennahme von Meldungen oder für das Ergreifen von Folgema�nahmen zuständig sind, sowie die bei der Erfüllung dieser 
Aufgaben unterstützenden Personen (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 HinSchG). 

Es bestehen jedoch gesetzliche Verpflichtungen zur Weitergabe von Daten, insbesondere nach § 9 Abs. 2 und 3 HinSchG. Demnach dürfen 
Informationen über die Identität einer hinweisgebenden Person oder über sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf die Identität dieser 
Person erlauben, weitergegeben werden 
 • in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden, 
 • aufgrund einer Anordnung in einem einer Meldung nachfolgenden Verwaltungsverfahren, 
 • einschlie�lich verwaltungsbehördlicher Bu�geldverfahren, 
 • aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, 
 • die Weitergabe für Folgema�nahmen des Arbeitgebers erforderlich ist. 

In den ersten drei Fällen wird der Hinweisgeber vorab über die Weitergabe und die Gründe dafür informiert. Das gilt nicht, wenn die 
Strafverfolgungsbehörde, die zuständige Behörde oder das Gericht mitgeteilt hat, dass durch die Information die entsprechenden 
Ermittlungen, Untersuchungen oder Gerichtsverfahren gefährdet würden. 

WIE LANGE WERDEN MEINE DATEN GESPEICHERT?   

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten gespeichert und nach Zweckerfüllung 
oder auf Ihre Aufforderung hin unter Beachtung der entsprechenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten des Verantwortlichen 
datenschutzkonform gelöscht (§ 11 Abs. 5 HinSchG). 
 •  Die grundsätzliche Löschpflicht der Dokumentation Ihrer personenbezogenen Daten beträgt drei Jahre  

nach Abschluss des Verfahrens. 
 •  Die Dokumentation kann länger aufbewahrt werden, um die Anforderungen nach dem HinSchG oder nach  

anderen Rechtsvorschriften zu erfüllen, solange dies erforderlich und verhältnismä�ig ist. 

Eine über den Zweck erforderliche Aufbewahrungspflicht besteht u. a. in folgenden Fällen: 
 •  Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten nach z. B. Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO), 

Geldwäschegesetz (GwG). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. 
 •  Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetz-

buches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmä�ige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 
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INWIEWEIT FINDEN AUTOMATISIERTE EINZELFALLENTSCHEIDUNGEN ODER PROFILING STATT?   

Im Rahmen des Hinweisgebersystems erfolgen keine automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer Entscheidung. 

WERDEN DATEN IN EIN DRITTLAND ÜBERMITTELT?  

Eine Übermittlung in Drittländer ist nicht vorgesehen. 

BESTEHT EINE PFLICHT ZUR BEREITSTELLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN?   

Nein. Für die Nutzung der Meldestelle als Hinweisgeber besteht keine Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten.  
Dem Hinweisgeber steht es frei, den digitalen Meldekanal auch anonym für Meldungen zu nutzen. 

WELCHE DATENSCHUTZRECHTE KANN EIN BETROFFENER GELTEND MACHEN?    

Betroffene können Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können unter bestimmten  
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung der personenbezogenen Daten verlangt werden. Betroffenen steht weiterhin ein  
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten zu, d. h. auf Markierung der gespeicherten personenbezogenen Daten mit dem  
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

Diese Rechte können Sie jederzeit unter der o. g. Adresse geltend machen. 

Für den Fall, dass personenbezogene Daten der Hinweisgeber auf Grundlage einer Einwilligung genutzt werden, kann diese 
Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

Der Hinweisgeber hat das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der 
betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von § 6 Nr. 4 i. V. m. § 6 Nr. 8 DSG-EKD erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
Die Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten erfolgt dann nicht mehr, es sei denn, es können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen werden, dass die Interessen, Rechte und Freiheiten der verantwortlichen Stelle überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Darüber hinaus hat der Hinweisgeber das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, wenn dieser der Ansicht ist, 
dass eine Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten durch die verantwortliche Stelle gegen geltendes Datenschutzrecht 
verstö�t. 

DIE FÜR UNS ZUSTÄNDIGE DATENSCHUTZBEHÖRDE IST: 

Evangelische Kirchen in Deutschland
Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD 
Lange Laube 20, 30159 Hannover 
Telefon: (0511)768128-0 
Fax: (0511)768128-20 
E-Mail: info@datenschutz.ekd.de
Webseite: www.datenschutz.ekd.de
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